
SICHERHEITSDATENBLATT

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Honeywell Clear Lens CleanerHandelsname oder
Bezeichnung des Gemischs

-Registrierungsnummer

Keine.Synonyme

1011378 & 1011380Produktnummer

14-März-2014Ausgabedatum

02Versionsnummer

18-Juli-2015Revisionsdatum

14-März-2014Datum des Inkrafttretens

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Linsenreinigungslösung.Identifizierte

Verwendungen

Unbekannt.Verwendungen, von denen
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Honeywell Safety Products

Deutschland GmbH & Co. KG

Anschrift: Kronsforder Allee 16, D-23560 Lübeck,

Postfach 11 11 65, D-23521 Lübeck,

Telefon: 49 (0) 451-702740

Fax: +49 (0) 451-798058

Kontaktperson hsptechsupport@honeywell.com

E-mail: info-germany.hsp@honeywell.com

1.4. Notrufnummer: +(49)- 69643508409

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Die Mischung wurde auf ihre physischen, gesundheitlichen und Umweltgefahren bewertet und/oder getestet. Es gilt die
nachfolgende Einstufung.

Einstufung gemäß der (EG) Richtlinie 1272/2008 in der geänderten Fassung

Dieses Gemisch erfüllt nicht die Einstufungskriterien gemäß der Richtlinie (EG) 1272/2008 in der geänderten Fassung.

Gefahrenübersicht Unter normalen Bedingungen geringe Gefahr.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der geänderten Fassung

Keine.Gefahrenpiktogramme

Signalwort Keine.

Gefahrenhinweise Das Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung.

Sicherheitshinweise

Prävention Anerkannte industrielle Hygienemaßnahmen beachten.

Reaktion Nach der Handhabung die Hände waschen.

Lagerung Nicht in der Nähe von inkompatiblen Materialien lagern.

Entsorgung Abfall und Rückstände gemäß der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

Zusätzliche Angaben auf dem
Etikett

Tritt nicht auf.

Kein PBT- oder vPvB-Gemisch oder Stoff.2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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HinweiseIndex-Nr.REACH-
Registrierungsnummer

CAS-Nr. /
EG-Nummer

%Chemische Bezeichnung

Allgemeine Angaben

Einstufung: Flam. Liq. 3;H226, Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit.
2;H319, Acute Tox. 4;H332, STOT SE 3;H335, STOT SE 3;H336, STOT RE 2;H373

603-014-00-0-111-76-2
203-905-0

<62-Butoxyethanol #

Einstufung: Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 3;H412

--68585-34-2
500-223-8

<2Natriumlaurylethersulfat

Alle Konzentrationen sind in Gewichtsprozent angegeben, sofern der Inhaltsstoff kein Gas ist.
Gaskonzentrationen werden in Volumenprozent angegeben.

Kommentare zur
Zusammensetzung

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).Allgemeine Angaben

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Wenn Symptome auftreten, an die frische Luft bringen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die
Symptome anhalten.

Einatmen

Die Haut mit Wasser und Seife waschen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die Symptome
nach dem Waschen anhalten.

Hautkontakt

Kontaktlinsen entfernen. Bei Auftreten von Symptomen nach dem Spülen sofort medizinische Hilfe
aufsuchen.

Augenkontakt

Ärztliche Hilfe hinzuziehen.Verschlucken

Keine Angaben über besondere Symptome.4.2. Wichtigste akute oder
verzögert auftretende
Symptome und Wirkungen

Gemäß Symptomen behandeln.4.3. Hinweise auf ärztliche
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Keine Angaben über ungewöhnliche Brand- oder Explosionsgefahr.Allgemeine Brandgefahren

5.1. Löschmittel
Wasser. Wassernebel. Schaum. Trockenpulver. Kohlendioxid (CO2).Geeignete Löschmittel

Es sind keine Einschränkungen bekannt.Ungeeignete Löschmittel

Tritt nicht auf.5.2. Besondere vom Stoff oder
Gemisch ausgehende
Gefahren

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Schutzausrüstung tragen.Besondere

Schutzausrüstung für die
Brandbekämpfung

Bei einem Brand müssen ein umluftunabhängiges Atemgerät, das im positiven Druckmodus
arbeitet und vollständige Schutzkleidung getragen werden.

Besondere Verfahren zur
Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Für die industrielle Verarbeitung; geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt
8).

Nicht für Notfälle
geschultes Personal

Unnötiges Personal fernhalten.Einsatzkräfte

Einleitungen in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Boden gemäß den geltenden Vorschriften
behandeln.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Undichte Stelle abdichten, wenn gefahrlos möglich. Verschüttetes mit geeignetem Sand, Ton oder
einem anderen inerten Sorbens aufnehmen und dann in einen geeigneten Abfallbehälter
überführen.

Große ausgelaufene Mengen: Den Bereich mit Wasser spülen. Abfluss gemäß geltenden
Umweltvorschriften für Abflüsse, Wasserläufe und Grundwasser behandeln, gegebenenfalls
eindämmen.

6.3. Methoden und Material für
Rückhaltung und Reinigung

Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung finden Sie in Abschnitt 8 des SDB's. Angaben zur
Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13 des SDB's

6.4. Verweis auf andere
Abschnitte
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Anerkannte industrielle Hygienemaßnahmen beachten. Das Einatmen der Dämpfe und Berührung
mit der Haut und den Augen vermeiden.

7.1. Schutzmaßnahmen zur
sicheren Handhabung

Die Behälter geschlossen halten. Nicht in der Nähe von inkompatiblen Materialien lagern. Das
Material nicht frieren lassen. Nicht bei Temperaturen über 43 °C aufbewahren.

7.2. Bedingungen zur sicheren
Lagerung unter
Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten

Linsenreinigungslösung.7.3. Spezifische
Endanwendungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für berufsbedingte Exposition

Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur Untersuchung gesundheitlicher
Gefahren durch chemische Verbindungen im Arbeitsbereich (DFG)

WertArtKomponenten

TWA 49 mg/m32-Butoxyethanol (CAS
111-76-2)

10 ppm

Deutschland. TRGS 900, Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz

WertArtKomponenten

AGW 49 mg/m32-Butoxyethanol (CAS
111-76-2)

10 ppm

EU. Richtgrenzwerte für Exposition in der Richtlinie 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EC, 2009/161/EG

WertArtKomponenten

TWA 98 mg/m32-Butoxyethanol (CAS
111-76-2)

20 ppm
Überschreitungsfaktor
für
Spitzenbegrenzung

246 mg/m3

50 ppm

Biologische Grenzwerte

Deutschland. TRGS 903, Liste der BAT-Werte (Biologische Grenzwerte)

Wert Probenahmezeitp
unkt

Determinante Probekörp
er

Komponenten

100 mg/l Butoxyessigsä
ure

Urin *2-Butoxyethanol (CAS
111-76-2)
* - Details zur Probenentnahme finden Sie im Quellendokument.

Standardüberwachungsverfahren befolgen.Empfohlene
Überwachungsverfahren

Abgeleitete Expositionshöhe
ohne Beeinträchtigung
(DNELs)

Nicht bestimmt.

Abgeschätzte
Nicht-Effekt-Konzentrationen
(PNECs)

Nicht bestimmt.

Expositionsrichtlinien

DFG-MAK (empfohlen), Deutschland: Hautresorptiv

2-Butoxyethanol (CAS 111-76-2) Hautresorptiv
TRGS 900 Grenzwerte, Deutschland: Hautresorptiv

2-Butoxyethanol (CAS 111-76-2) Hautresorptiv

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Nicht erforderlich.Geeignete technische
Schutzmaßnahmen
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Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und
nach Absprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt werden.

Allgemeine Angaben

Unter normalen Verhältnissen keine.Augen-/Gesichtsschutz

Hautschutz

Es werden chemikalienbeständige Handschuhe empfohlen.- Handschutz

Keine unter normalen Arbeitsbedingungen.- Sonstige
Schutzmaßnahmen

Normalerweise keine notwendig.Atemschutz

Geeignete Hitzeschutzkleidung tragen, falls nötig.Thermische Gefahren

Immer auf gute persönliche Hygienemaßnahmen achten, wie z. B. Händewaschen nach der
Handhabung des Materials sowie vor dem Essen Trinken und/oder Rauchen.

Hygienemaßnahmen

Bei Freisetzung großer Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden.Begrenzung und Überwachung
der Umweltexposition

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Klare, getönte Flüssigkeit.Aussehen

Flüssigkeit.Aggregatzustand

Flüssig.Form

Klar getönt.Farbe

Schwacher Geruch.Geruch

Geruchsschwelle Nicht bestimmt.

pH-Wert Nicht bestimmt.

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Nicht bestimmt.

Siedebeginn und Siedebereich 100 °C (212 °F)

Flammpunkt > 100,0 °C (> 212,0 °F)

Verdampfungsgeschwindigkeit < 1 (Butylacetat = 1)

Nicht anwendbar.Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)

Obere/untere Entflammbarkeit oder Explosionsgrenzen

Untere Entzündbarkeits-
grenze (%)

Nicht bestimmt.

Obere Entzündbarkeits-
grenze (%)

Nicht bestimmt.

Dampfdruck 22 mm Hg (20°C/68°F)

Dampfdichte Nicht bestimmt.

Relative Dichte 0,98

Löslichkeit(en) Vollständig löslich in Wasser.

Verteilungskoeffizient
(n-Octanol/Wasser)

Nicht bestimmt.

Selbstentzündungstemperatur Nicht bestimmt.

Zersetzungstemperatur Nicht bestimmt.

Viskosität Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.Explosive Eigenschaften

Nicht bestimmt.Oxidierende Eigenschaften

Keine relevanten weiteren Daten verfügbar.9.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
Das Produkt ist stabil und unter normalen Lager- und Transportbedingungen nicht reaktiv.10.1. Reaktivität

Material ist unter normalen Bedingungen stabil.10.2. Chemische Stabilität

Eine gefährliche Polymerisation findet nicht statt.10.3. Möglichkeit gefährlicher
Reaktionen

Kontakt mit unverträglichen Materialien. Frost. Erhöhte Temperaturen.10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

Starke Oxidationsmittel, starke Säuren und starke Laugen.10.5. Unverträgliche
Materialien

Honeywell Clear Lens Cleaner SDS Germany

916580     Versionsnummer: 02     Revisionsdatum: 18-Juli-2015     Ausgabedatum: 14-März-2014 4 / 7



Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.10.6. Gefährliche
Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben Bei normalem bestimmungsgemäßem Gebrauch stellt dieses Material kein Gesundheitsrisiko dar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Einatmen Bei normalem bestimmungsgemäßem Gebrauch ist dieses Material voraussichtlich nicht
schädlich beim Einatmen.

Hautkontakt Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizung verursachen.

Augenkontakt Kann die Augen vorübergehenden reizen.

Verschlucken Keine schädlichen Folgen beim Verschlucken von Mengen, wie sie im Falle eines Unfalls
wahrscheinlich sind.

Symptome Kann beim Verschlucken Unwohlsein verursachen.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität Voraussichtlich nicht akut giftig.

Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizung verursachen.Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Kann die Augen vorübergehenden reizen.Schwere Augenschädigung
Reizung der Augen

Sensibilisierung der Atemwege Nicht kennzeichnungspflichtig.

Kein Sensibilisator für die Haut.Sensibilisierung der Haut

Nicht kennzeichnungspflichtig.Keimzell-Mutagenität

Karzinogenität Nicht kennzeichnungspflichtig.

IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Gesamtbewertung der Karzinogenität)

2-Butoxyethanol (CAS 111-76-2) 3 Hinsichtlich der Karzinogenität für den Menschen nicht
einstufbar.

Nicht kennzeichnungspflichtig.Reproduktionstoxizität

Spezifische Zielorgan-Toxizität
bei einmaliger Exposition

Nicht kennzeichnungspflichtig.

Spezifische Zielorgan-Toxizität
bei wiederholter Exposition

Nicht kennzeichnungspflichtig.

Aspirationsgefahr Nicht kennzeichnungspflichtig.

Nicht bestimmt.Gemischbezogene gegenüber
stoffbezogenen Angaben

Sonstige Angaben Keine weiteren besonderen Angaben über akute oder chronische Auswirkungen auf die
Gesundheit.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität Produkt wird nicht als umweltgefährlicher Stoff eingestuft. Dies schließt jedoch nicht die
Möglichkeit aus, dass größere Mengen an Verschüttetem oder falls öfters etwas verschüttet wird,
eine gefährliche oder schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können.

Es stehen keine Daten zur Verfügung.12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit

Man erwartet keine bedeutende Bioakkumulation von dem Produkt.12.3.
Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser (log Kow)

2-Butoxyethanol (CAS 111-76-2) 0,83

Biokonzentrationsfaktor (BCF) Nicht bestimmt.

Das Produkt ist in Wasser vollständig löslich.12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der
PBT- und
vPvB-Beurteilung

Kein PBT- oder vPvB-Gemisch oder Stoff.

12.6. Andere schädliche
Wirkungen

Von diesem Bestandteil werden keine anderen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt (z. B.
Ozonabbau, photochemisches Ozonbildungspotential, endokrine Störungen, Treibhauspotential)
erwartet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.Restabfall
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Da leere Behälter Produktrückstände enthalten, die Warnbeschriftung auch nach dem Leeren des
Behälters befolgen.

Kontaminiertes
Verpackungsmaterial

Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund des Verwendungszwecks des
Produkts, festgelegt werden.

EU Abfallcode

Bei der Entsorgung alle massgebenden gesetzlichen Bestimmungen beachten. Den Abfluss nicht
in die Kanalisation, Wasserwege oder den Boden gelangen lassen.

Entsorgungsmethoden /
Informationen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR

Das Produkt fällt nicht unter die internationalen Regeln über den Transport von Gefahrgütern.

RID

Das Produkt fällt nicht unter die internationalen Regeln über den Transport von Gefahrgütern.

ADN

Das Produkt fällt nicht unter die internationalen Regeln über den Transport von Gefahrgütern.

IATA

Das Produkt fällt nicht unter die internationalen Regeln über den Transport von Gefahrgütern.

IMDG

Das Produkt fällt nicht unter die internationalen Regeln über den Transport von Gefahrgütern.

Nicht anwendbar.14.7. Massengutbeförderung
gemäß Anhang II des
MARPOL-Übereinkommens
73/78 und gemäß IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Anhang I und II, in der geänderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe, Anhang I in der geänderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der geänderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geänderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der geänderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang V, in der geänderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 166/2006 Anhang II Europäisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister, in der
geänderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste in der derzeit durch die ECHA veröffentlichten
Form

Nicht eingetragen.

Zulassungen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in der geänderten
Fassung

Nicht eingetragen.

Beschränkungen für die Verwendung

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die für das Inverkehrbringen und die Verwendung der
Zulassungspflicht unterliegen

Nicht eingetragen.
Richtlinie 2004/37/EG: Über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene am
Arbeitsplatz, in der geänderten Fassung

Nicht eingetragen.
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Richtlinie 92/85/EWG: über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am
Arbeitsplatz, in der geänderten Fassung

Nicht eingetragen.

Andere EU Vorschriften

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung von Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen

Nicht eingetragen.
Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit

2-Butoxyethanol (CAS 111-76-2)
Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz

Nicht eingetragen.

Einstufung und Kennzeichnung des Produkts gemäß der (EG) Richtlinie 1272/2008 (CLP) in ihrer
geänderten Fassung und der nationalen Gesetze, die die entsprechenden EG-Richtlinien
umsetzen. Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006.

Andere Verordnungen

Nationale Verordnungen für Arbeit mit chemischen Hilfsstoffen befolgen.Nationale Vorschriften

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.15.2.
Stoffsicherheitsbeurteilung

Wassergefährdungsklasse (WGK)
WGK1VwVwS (Gemäß Anhang

IV)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der Abkürzungen
DNEL: Abgeleitetes Null-Effekt Niveau (Derived No Effect Level).

PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (Predicted No-Effect Concentration).
PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch.
vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.
DSD: Richtlinie 67/548 EWG.
CLP: Verordnung Nr. 1272/2008.

ESIS (European chemical Substances Information System; Europäisches Informationssystem über
chemische Stoffe)
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank (Datenbank für Gefährliche Substanzen=
IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Gesamtbewertung der Karzinogenität)

Referenzen

Die Einstufung für Gesundheit und Umweltgefahren wurde abgeleitet aus einer Kombination von
Rechenverfahren und, falls verfügbar, Testdaten.

Ínformationen über
Evaluierungsmethode für die
Einstufung eines Gemischs

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Jeder in den Abschnitten 2 bis
15 nicht vollständig
ausgeschriebene
Gefahrenhinweis ist hier in
vollem Wortlaut
wiederzugeben

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Beim Umgang mit diesem Material sind die Schulungsanweisungen zu befolgen.Schulungsinformationen

Für die Richtigkeit dieser Informationen wird keine Garantie übernommen. Die Informationen
werden als korrekt angesehen. Anhand dieser Informationen muss eine unabhängige Feststellung
der Maßnahmen erfolgen, die für die Sicherheit von Arbeitern und der Umwelt notwendig sind.

Haftungsausschluss
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